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SCHREIBEN VON SCHULTHEISSUND RAT VON LUZERN AN [DIE ZUGER STADT-

UND AMTSRAETE] , ALT AMMANN HPTM. BEAT II . ZURLAUBEN,
UND ALT STATTHALTER KONRAD BRANDENBERG

"Unns habent weilund Herren Schultheissen [ von Luzern , Walter ] am R y n s

seligen Erben [ Ludwig und Jost A m r h y n] erinneren unnd Zevememmen ge¬

ben lassen , wasgstalten im Novembri A° 1639 Zwüschent inen , So dann Herren

Hanns Jacob [Stöcker,  Kaplan auf der Heiligkreuzpfründe zu St . Michael

in Zug ] unnd haubtmann Jeronimo [ =Hieronymus ] Stockeren  gebrüederen,

durch der Herren , wie auch Zweyer unserer . . . Mitrhäten einlag und Underhand-

lung , wegen einer gewüssen veriahrten schuld und ansprach , ein freüdtlicher

vergleich und accord troffen unnd beschlossen worden , inhalt hieby empfahen-
1

der Copy , uf wölliches hin anfangs bemelten Erben die Zwo ersten Zalungen

Zu benüegen ervolget , unnd abgerichtet worden , da es aber an die letste kom¬

men sollen , habe sich selbige gesteckt , das Sy bisshero ungeacht beschechnen

. . . anhaltens unnd sollicitierens darzu nit gelangen mögen . Und die weil es

Zwar umb ein geringe summa Ze thun , uf seiten aber ihrer Debitoren die ab-

stattung der Schuldigkeit von einer Zeit Zur anderen hinderstellig bleibt,

hette sich gleichwol ein mitel presentiert , inen one fernere bemüehung gegen

den Herren Zu dem ihrigen Zuverhelfen , Hützit desto weniger habent wir unns

uf den freündtlicheren weg lassen , unnd also . . . in gesagter Erben normen

vorderist die Herreri freündtlich anheeren wollen , Sy unbeschwärt syent , ge-

büerende mitel dises Usstands halber byzeschaffen , weile Sy mit habhaffter

Versicherung in Crafft dess gegen inen beschechnen Depositi gefasset , das

forthin Sy unnd wir berüewiget , unnd ferners hierumb nit meer molestiert



müessent werden , Könnent auch hierunder denselben nit bergen , das uns Zimb-

lich selzamb verkombt , das haubtman Stöcker also langmüetig in die Sach , wöl-

liche heiter usgesprochen , gehet , wind aber unnder der Zeit . . . ansehenliche

Schuldtvorderungen bezogen , unnd noch weiters wie bewusst , Zezüechen hatt,

darumb wir der hofnung sind , die herren werdent der sach wol Zethun wüssen,

und durch Jre auttoritet , wie auch vilgültigen Credit , die schuldige Satis-

faction , damit mann nit etwan Zu anderen mitten anlaass gewünne , in kein ver-

lengerung kommen lassen , wie dann wir in allen dergleichen begegnussen vil

Lieber der freündtlicheit byfaal gebent , als Zu anderwertigen Deliberationen

schreitent , Jn deme nun wir uns uf der herren gute Dexteritet . . . verlassent

Thund hingegen wir Sy unserer bestendigen Freundschafft . . . versicheren " .

1 ) s . AH 62/96

Original , mit Siegel - AH 62 , 170 - 171 - Blatt 171 r  leer
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